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Krankenversicherung – Urteil des 
Bundessozialgerichts 
 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat jetzt ein Urteil vom 
25.08.2004 veröffentlicht (B 12 KR 22/02 R), das unsere Auffas-
sung darüber bestätigt, dass die Anwendung des allgemeinen 
Beitragssatzes auf Renten und Firmenruhegelder rechtswidrig 
ist, da dieser auch die Zahlung von Krankengeld abdeckt, eine 
Leistung, die Rentner grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen 
können.  

Das betrifft alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen, 
unabhängig davon, ob sie freiwillig oder pflichtversichert (in 
der Krankenversicherung der Rentner) sind. 

Wir empfehlen allen Betroffenen, ihre Krankenkasse schriftlich 
aufzufordern, ab sofort nur noch den ermäßigten Beitragssatz 
in Anwendung zu bringen. Einen entsprechenden Briefentwurf 
finden Sie im Anschluss an diesen Text. 

Die möglichst frühzeitige Gegenwehr gegen diese rechtswi-
drige Belastung von Rentnern ist auch im Hinblick auf die 
Rechtsänderungen in 2005 wichtig (siehe nachstehenden 
Bericht). 

Wer sich für das oben genannte Urteil des BSG näher 
interessiert, findet es im Internet unter 
www.bundessozialgericht.de, Entscheidungen. 

 

Otto W. Teufel 
ottow.teufel@t-online.de 

 

 

 

 
 

Vorstand und Redaktion wünschen 
allen ADG-Mitgliedern und Ihren 
Angehörigen geruhsame Feiertage  

und alles Gute 
für das neue Jahr. 
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Briefentwurf 
  

Name 
Adresse  Datum 
    

Einschreiben 
 
An die 
Krankenkasse XY 
Adresse 
 
 
Beitragssatz zur 
Krankenversicherung 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

bezugnehmend auf das Urteil 
des Bundessozialgerichts (BSG) 
vom 25.08.2004 (B 12 KR 22/02  
R) fordere ich Sie auf, meinen 
Beitragssatz zur Krankenversi-
cherung (KV) umgehend auf 
den ermäßigten Beitragssatz 
gemäß § 243 SGB V umzustel-
len und die BfA sowie die 
Bezügestelle der Betriebsrente 
(z.B. Siemens AG in Berlin) 
entsprechend zu informieren. 

Begründung: 

Die Anwendung des allgemei-
nen Beitragssatzes zur KV auf 
meine Altersrente und auf mei-
ne Versorgungsbezüge ver-
stößt gegen Artikel 3 Grund-
gesetz (GG). 

Die in obengenanntem Urteil 
aufgeführten Sachverhalte und 
Begründungen treffen in vol-
lem Umfang auch auf mich zu. 

- Auch in meinem Fall ist 
Artikel 3 GG verletzt, weil 
ich im Gegensatz zu ande-
ren Versicherten den allge-
meinen Beitragssatz bezah-
len muss, obwohl auch ich 
einen realisierbaren An-
spruch auf Krankengeld 
durchgehend und aus-
nahmslos nicht erwerben 
kann. 

- Auch in meinem Fall trifft 
die Krankenkasse kein 
größeres Leistungsrisiko als 
bei Versicherten, die von 
vornherein aus der Kran-

kengeldversicherung ausge-
schlossen sind. 

Wie das BSG korrekterweise 
feststellt, sind hinsichtlich der 
Differenzierung der Beitrags-
sätze nach dem Krankengeld-
risiko die Regelungen der §§ 
241 Satz 3, 242 und 243 Abs 1 
Alternative 1 SGB V vor diesem 
Hintergrund Ausdruck eines 
abschließenden Regelungskon-
zepts (BSGE 76, 93 = SozR 3-
2500 § 242 Nr 2). 

Danach ist nach § 243 Abs 1 
Regelung 1 SGB V ein ebenfalls 
einheitlicher ermäßigter Bei-
tragssatz vorzusehen, wo der 
Risikobereich der Krankengeld-
versicherung von vornherein 
nicht eröffnet ist, weil "kein 
Anspruch auf Krankengeld" 
besteht. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Otto W. Teufel 
ottow.teufel@t-online.de 

 

 

Änderungen in der Kranken- und Pflegeversicherung 2005 

 
Das inzwischen verabschiedete 
Kinderberücksichtigungsgesetz 
sieht vor, dass ab Januar 2005 
Versicherte der Jahrgänge ab 
1940, die keine Kinder haben, 
einen Zuschlag zur Pflegever-
sicherung in Höhe von 0,25 % 
zahlen müssen. Bei pflichtver-
sicherten Rentnern wird der 
Betrag ab April eingezogen, 
rückwirkend ab Januar, das 
heißt für Januar bis März 
zusätzlich im April; die Renten-
versicherungsträger sind zur 
Zeit dabei, die in Frage 

kommenden Rentner zu befra-
gen, ob sie Kinder haben. 

Ab 1.7.2005 kommt auf alle 
Arbeitnehmer und Rentner in 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ein Zuschlag in Höhe 
von 0,9 % zu, 0,4 % für den 
Zahnersatz und 0,5 % für das 
Krankengeld. Dieser Zuschlag 
ist allein von den Arbeitneh-
mern bzw. den Rentnern zu 
bezahlen. Je nachdem, in 
welchem Umfang die Kranken-

kassen gleichzeitig die 
Beitragssätze senken, bedeutet 
das einen mehr oder weniger 
großen Einschnitt für die ver-
fügbaren Einkommen, insbe-
sondere bei Rentnern, da die 
zum gleichen Zeitpunkt eigent-
lich vorgesehene Rentenanpas-
sung wieder ausfällt. 

 

Otto W. Teufel 
ottow.teufel@t-online.de 
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